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Ihr Antrag auf Informationszugang beim Polizeipräsidium Brandenburg vom 25. Mai 
2021 
Unser Schreiben vom 26. August 2021, fragdenstaat.de (#221032) 
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mit Schreiben vom 5. Oktober 2021 hat das Polizeipräsidium Brandenburg zwischenzeitlich auf 
unser letztes Schreiben reagiert und erneut Stellung genommen.  
 
Im Detail erwidert  man,  dass der Bescheid des Polizeipräsidiums vom  3. Juni 2021 primär  der 
Darlegung dienen sollte, welche vollständigen Informationen Sie beim Amt für Statistik  Berlin-
Brandenburg Ihrer Anfrage entsprechend frei zugänglich abrufen könnten und diese beim Poli-
zeipräsidium nicht vorlägen. Unseren Hinweis, dass es sich dabei aber im Kern um eine Ableh-
nung  gehandelt  habe,  nahm  man  an.  Ebenso  sah  die  Behörde  ein,  dass  der  Hinweis  auf  §  11 
Absatz  2  Satz  1  Akteneinsichts-  und  Informationszugangsgesetz  (AIG)  zu  erteilen  gewesen 
wäre.  Hinsichtlich  unserer  Schlussfolgerung,  dass  mit  der  Bekanntgabe  der  Kopie  des  Hand-
outs der Nachweis einer Akte im Sinne des § 3 AIG erbracht sei, entgegnete man, dass die bei 
der  Polizei  hinterlegten Informationen zu „ Verkehrsunfallbilanzen“ keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit  erheben  und  erst  mit  der  statistischen  Zusammenführung  beim  Amt  für  Statistik 
authentisch  würden.  Unseren  Ausführungen  hinsichtlich  des  Ablehnungsgrundes  des  §  4  Ab-
satz  2  Nr.  3  AIG  folgte  man  im  Kern,  sah  für  eine  neuerliche  Bearbeitung  des  Antrags  jedoch 
keine  Notwendigkeit,  da  Sie  bereits  über  die  von  Ihnen  beantragten  Informationen  verfügen 
würden.  
 
Mit  Schreiben  vom  heutigen  Tag  haben  wir  auf  diese  Stellungnahme  reagiert  und  sind  erneut 
mit  informationsrechtlichen  Hinweisen  an  die  Behörde  herangetreten.  Es  ist  für  uns  nicht  er-
sichtlich,  inwiefern  Sie  bereits  über  die  beantragten  Informationen  verfügen  würden.  Insbe-
sondere  erfüllt  der  (wiederholende)  Hinweis  auf  das  Amt  für  Statistik  Ihr  Auskunftsersuchen 
nicht,  da  bei  eigenen  Recherchen  auf  der  Website  des  Amts,  die  Verkehrsunfallbilanzen  der 
Polizeiinspektion  Brandenburg  nicht  vorliegen.  Darüber  hinaus  haben  wir  erneut  auf  den  Be-
griff  der Akte im Sinne des  § 3  AIG  hingewirkt und  darauf, dass es  dabei  nicht  darauf ankom-
me, ob die hinterlegten Informationen zu „Verkehrsunfallbilanzen“  keinen  Anspruch  auf  Voll-
ständigkeit  erheben  und  erst  mit  der  statistischen  Zusammenführung  beim  Amt  für  Statistik 
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authentisch  würden.  Als  Akte  unterfallen  sie  grundsätzlich  dem  Auskunftsanspruch  des  §  1 
AIG,  der  nur  auf  Grundlage  der  §§  4  und  5  AIG  abgelehnt  werden  kann.  Einen  Ablehnungs-
grund konnte die Behörde bisher nicht wirksam für sich reklamieren.  
 
Sobald  uns  eine  Rückmeldung  vorliegt,  werden  wir  die  Angelegenheit  erneut  prüfen  und  Sie 
über  das  Ergebnis  informieren.  Für  Rückfragen  stehen  wir  Ihnen  zwischenzeitlich  gerne  zur 
Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
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